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Eisen

Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist Teil des 
Green Deals der EU und stellt einen Ausgleich des CO2-Preises 
zwischen in der EU produzierten Produkten und Importen her. 
So soll verhindert werden, dass Unternehmen ihre Treibhausgas-
emissionen in Nicht-EU-Länder verlagern. 

CBAM Regelphase 
beginnt - jährliche 

Berichtspflicht 
setzt ein

Berechnung 
auf Basis von 

Standardwerten 
möglich

Berechnung 
auf Basis von 

Messwerten von 
Lieferanten 
notwendig

Bis 
Q4/2026 

Ab 2027 1.1.2026

Wissenswert

CBAM-Daten können auch für 
ESG-Berichte genutzt werden.

Es fallen Sanktionen 
bei Non-Compliance an.

Für Importe ist der Status des 
zugelassenen CBAM-Anmelders 
notwendig.

Jährlicher CBAM Schwellenwert 
liegt bei 50 Tonnen pro 
Importeur.

CBAM – alle Fakten auf einen Blick
Unser Cheat Sheet zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus

Unternehmen müssen 
jährlich berichten.

Start des 
Zertifikatserwerbs

1.2.2027 Deadline für die 
CBAM-Berichts-
abgabe für 2026

30.9.2027

Erwerb von 
Zertifikaten ab 

Berichtsjahr 2027 
quartalsweise

Ab
Q1/2027 

Timeline

Elektrizität 1

1 Elektrizität und Wasserstoff sind von der 
   50-Tonnen-Schwelle ausgenommen 

Zertifikatserwerb für 2026 rückwirkend


